
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/12/12 94/12/0130
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1995

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

BDG 1979 §62;

GehG 1956 §15 Abs1;

GehG 1956 §21 Abs1;

GehG 1956 §3 Abs2;

Rechtssatz

Ein Anspruch auf Zuerkennung einer Fremdsprachenzulage für Angehörige des diplomatischen Dienstes ist aus der

Rechtsordnung nicht ableitbar.
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